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mehr gestattet. Dies galt auch für Fremde. Ein Übertreten 
dieser Vorschrift hatte eine Geldstrafe zur Folge. Die Ein-
haltung wurde vom Zoller- und den Waagmeister über-
wacht. Diese konnten falls nötig den Weibel, die Ältesten 
oder Geschworenen beiziehen. 
1639 berichtet der Amtmann von Rüti, dass die Marktord-
nung mangelhaft sei und zudem vom Zoller nicht durch-

Wald erhält 1621 das Recht, einen offenen Wochenmarkt abzuhalten. Der Marktzwang galt nicht 
nur für die Hofleute von Wald, sondern für die ganze Herrschaft Grüningen mit den Gemeinden 
Fischenthal, Bäretswil, Rüti, Dürnten, Hinwil, Bubikon und Wetzikon. Dies führte zu Diskussionen 
und Klagen in der Herrschaft Grüningen. Die Wege waren in den Anfängen in einem schlechten 
Zustand und am Scheidegghang fehlten sie gänzlich. 

Anno 1621 gelangten die Leute vom «Hof Wald» mit der 
 untertänigen Bitte an die hohe Obrigkeit, es möchte ihnen 
gnädigst bewilligt werden, jeden Donnerstag im Dorf  einen 
freien offenen Wochenmarkt zu halten. Der Hof Wald, wie 
man damals unser Dorf nannte, nahm sich, mit unserer 
 heutigen Gemeinde verglichen, sehr bescheiden aus. Das 
Kirchdorf hatte sich bis dahin nur langsam entwickelt. Die 
Heimarbeit an den Abhängen des Bachtels, der Scheidegg, 
des Farners und des Batzberges hatte damals eine grössere 
Bedeutung als das sogenannte Kirchdorf. Am 10. Oktober 
1621 bewilligten «... unsere gnädigen Herren und Obe-
ren, Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich ihren ge-
treuen lieben Untertanen auf ihr untertäniges Anhal-
ten und Bitten um ihrer, wie auch ihren Nachbarn 
bessere Kommlichkeit, Nutzens und Gelegenheit willen 
gnädiglich, hinfür alle Donstag daselbst im Dorf einen 
freien offenen Wochenmarkt zu halten und gebrau-
chen, auch alte Rechte und Freiheiten wie andere 
 dergleichen Märkte im Kaufen und Verkaufen haben. 
Damit der Walder Markt befördert, geäufnet und im 
 guten Wesen erhalten und alle Gefahr und Untreu, so 
die mit Abführung des Zoll-, Weggeld- und Ohm geldes.1)» 

Erste Marktordnung für Wald
Am 29. Dezember 1621 wurde für Wald die erste Markt-
ordnung erlassen, wie dies an anderen Orten der Land-
schaft gebräuchlich war. Die Marktordnung regelte, dass 
künftig jeder der Getreide, Anken, Käse oder andere Spei-
sen sowie Garn verkaufen wollte, dies nur auf dem Markt 
tun durfte. Ein Kauf oder Verkauf bei Häusern, Speichern, 
Sennhütten und Gaden und dergleichen Orte war nicht 

1) Als Ohmgeld (lat. indebitum) bezeichnete man eine Verbrauchs- und Umsatz-

steuer (Steuern) auf Wein und anderen geistigen Getränken. Bisweilen wurde sie 

auch auf Lebensmitteln wie Salz, Korn oder Fleisch erhoben. 
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gesetzt werde. So werde immer noch Anken ins Tösstal bis 
nach Winterthur verkauft. Die oben erwähnten Orte der 
damaligen Herrschaft Grüningen waren gezwungen, den 
Markt in Wald zu besuchen. Wenn man die damals primi-
tiven Wegverhältnisse berücksichtigt, war das Walder Dorf 
nur schwer zu erreichen. Die umliegenden Gemeinden 
klagten deshalb in Zürich gegen diese Wege die zum Markt-
ort Wald führten: «…durch förchterliche Töbel, die gar 
schrecklich seien.» Die Wege waren schmal und teilweise 
sehr steil. Das Tal wurde in den ersten Jahrzehnten des 
Handels gemieden, denn es musste immer wieder mit Erd-
rutschen und Überschwemmungen gerechnet werden. 
Blieb die Ware in Wald unverkäuflich, so durfte diese erst 
nach Abgabe des Zolls im Zollhaus auf anderen Märkten 
verkauft werden. Auch mit Flachsgarn aus der Heimindu-
strie wurde in Wald gehandelt. Gemäss Rückmeldungen 
von damaligen Grüninger Einwohnern machte es den An-
schein, dass dem Walder Markt auch für den Garnhandel 
weit herum eine grosse Bedeutung zukam. In Hischwil soll 
bereits im 14. Jahrhundert Wolle verarbeitet worden sein. 
Später hat die Baumwolle den Flachs ganz verdrängt. Die 
Hausindustrie hat sich im ganzen Oberland stark verbrei-
tet. Die Heimarbeit, oft verbunden mit einer kleinen Land-
wirtschaft und ein paar Ziegen, reichte aus, um zu über-
leben. Die etwas besser Gestellten hielten eine Kuh. Nach 
einer alten Schrift, die in jenen Jahren erschienen ist, 
 wimmelte es in unserer Gegend von Baumwollspinnern. 
Wenn man einen Berg bestiegen hatte, fand man sich mit 
einem Mal bei Häusern wieder, vor denen 10 – 20 Baum-
wollblöcke lagerten. Im Grunde musste die Regierung um 
die Selbsthilfe der Oberländer Siedler froh sein. Sie ent-

schied deshalb weise, dass in den kleinen Feldern bei Haus 
und Hof die Frucht steuerfrei sei, sonst aber dürften die 
Einkünfte der Pfarrherren nicht geschmälert werden. 
Als 1770/1771 eine grosse Hungersnot mit einem Massen-
sterben über alle Länder ging, kamen unsere Oberländer 
nur dank den Kartoffeln vergleichsweise gut weg. Ein 
 Fischenthaler Geschirrträger soll die damals neue Frucht 
aus dem Bernbiet nach Hause gebracht haben. Andernorts 
wurde die Kartoffel als «Teufelsfrucht» bezeichnet, weil 
sie unter dem Boden wächst. Lange vor 1750, als man die 
Kartoffel nur in botanischen Gärten kannte, sind sie in un-
serer Gegend angepflanzt und ausgiebig als Nahrungsmit-
tel verwendet worden. Grossflächige Rodungen waren da-
für notwendig. Die Frucht kam selten auf den Markt, weil 
die Kleinbauern sie für ihre kinderreichen Familien selber 
nutzen wollten, beziehungsweise mussten. Die Kartoffel 
ergänzte die damals recht einfache Ernährung. So konn-
ten die Leute bis auf rund 1000 m.ü.M. Kartoffeln anpflan-
zen und sich selber versorgen.  

1837 erste Strassenverbindung Richtung Tösstal
Mussten vor der Industriealisierung die Marktfahrer und 
die «Fergger»2) den Pilgerweg entlang des Bachtelhanges 
unter die Füsse nehmen, brachte die Strasse im Talboden 
Erleichterungen. Dabei darf man sich nicht eine Strasse 
nach heutiger Art vorstellen. Das waren anfänglich Karr-
wege. Im Tösstal wurde häufig das Flussbett der Töss als 
Karrweg benutzt. Für den Walder Markt waren sie aber 
wichtig, weil immer mehr auch Textilprodukte aus der 
Heimarbeit auf dem Markt gehandelt wurden. Die ersten 
Marktfahrer sind wohl zu Fuss mit Koffern angereist und 
haben ihre Waren wohl dazumal noch am Boden ausge-
breitet (Marktstände waren in der ersten Zeit keine vor-
handen). 
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2) Der Fergger arbeitete meist im Auftrag von Textilhändlern als  Bindeglied 

 zwischen Handel und Handwerk. Er sorgte für den Transport der  Rohstoffe  

zu den Handwerkern oder Heimarbeitern, kontrollierte deren Arbeit, bezahlte  

ihre Löhne und sammelte die Zwischen- oder Fertigprodukte für den Handel 

 wieder ein.

Kartoffeln konnten bis auf über 1000 m.ü.M. angebaut werden, beispielsweise bis 

hier oben beim Bauernhaus Hinter-Hessen auf der Nordostseite der Scheidegg. 

(Bild Ortschronik Wald) 



Das Zollhaus 
1832 geben die Waagverhältnisse zu längeren Verhandlun-
gen mit der Regierung Anlass. Dies führte dazu, dass am 
2. März 1836 der dem Staat gehörende untere Teil des Zoll-
hauses der Gemeinde zum Betrag von 3200 Franken ver-
kauft wurde. Das Zollhaus wurde verpachtet. Über Zölle, 
Weg- und Brückengelder ward in jener Zeit ein neues 
 Gesetz erlassen, durch welches einige Zollbeamte ihre 
Stelle verloren. Sie erhielten Entschädigungen, unter  ihnen 
auch Zoller Honegger. Er soll mit 150 Franken entschädigt 
worden sein. Unbestritten hatte das Marktrecht eine posi-
tive Auswirkung auf die Entwicklung von Wald. 
Im 17. und 18. Jahrhundert breitete sich die Baumwoll-
industrie als ländliche Heimindustrie in unserer Gegend 
aus. Dies war sozusagen nur das Vorspiel zur anschliessen-
den Industrialisierung, die Wald und seine Landschaft bis 
heute prägen.

Ermahnung an den Walder Zoller 
1634 ergeht an den Zollverordneten im Hof Wald die 
 Mahnung «…nicht allein den verfallenen und ersesse-
nen Zoll von Salz, Korn, Haber und allerlei Obst  fleissig 
einzuziehen, sondern inskünftig von jeder Mütt 3) 

 dieser Waren Zoll zu erheben. Wenn sich jemand wei-
gern sollte, werde er bestraft.»

Wasserversorgung und Markt
Im Gemeinderatsprotokoll vom 14. Juli 1827 findet sich die 
erste Notiz mit dem Bezug auf das Verhältnis der «Brunnen-
genossenschaft Wald» zum Markt. Da heisst es, die Brun-
nengenossenschaft (heutige Wasserversorgungsgenossen-
schaft Wald [WVG Wald]) beziehe das Standgeld an den 
Jahrmärkten. Die Gemeinde aber bezahle die Kosten für 
die Mass- und Gewichtsuntersuchung. Der Gemeinde-
ammann solle aber zusehen, dass die Genossenschaft diese 
Kosten ebenfalls übernehme. 
Noch heute betreut die WVG die Jahrmärkte in Wald zur 
vollsten Zufriedenheit der Marktfahrer und Marktbesuche-
rInnen. Sie entscheidet – während der Pandemie zusam-
men mit der Gemeinde – auch über die Durchführung oder 
Absage des Marktes.

Hausierer in der Gemeinde
Im Mai 1801 erfährt man aus dem Bericht des Unterstatt-
halters an die Helvetische Regierung zum ersten Mal über 
das Bedürfnis des Hausiergewerbes, dass in Wald neben 
den Wochenmärkten alljährlich zwei Jahrmärkte gehalten 
werden, wo alles Erforderliche zu finden sei. Es bedürfe 
daher keiner Hausierer «…als etwa mit erdendem und 
hölzernem Geschirr, Öl, Seife und dergleichen Kurz-
waren für die ärmeren Einwohner. Für diese aber 
seien Hausierer fast unentbehrlich, namentlich im 
Winter, weil sich da Leute vorfinden, die sehr schlecht 
gekleidet sind und keine Schuhe haben. Und im Juli 
1804 erhalten Seckelmeister Honegger vom Blattenbach 
und Gemeinderat Bodmer auf Hittenberg als Brod-
wäger vom Gemeinderat den Auftrag, den Wirten an 
den gewohnten Jahrmärkten ihr Geschirr zu unter-
suchen, ob es die gehörige Grösse und Mäss hätte. …» 
Im August desselben Jahres wählte der kleine Rat, an Stelle 
des durch Strafantrag erfolgten Absetzung des Zollers 
Hess, aus einem Dreiervorschlag der Finanzkommission 
Kaspar Honegger zum neuen Zoller. 
Am 13. Juli 1822 wurden sämtliche einheimische und 
fremde Sennen und Sennbauern vor den Gemeinderat ge-
laden und ihnen wurde erklärt, dass, wenn sie sich nicht 
an die Anken- und Marktordnung halten, erstere dem 
Strafrichter gemeldet und letztere aus der Gemeinde weg-
gewiesen würden. 

Backstube im Zollhaus
Am 21. April 1824 erhielt Zoller Kaspar Honegger von der 
Finanzkommission die Bewilligung zur Errichtung eines 
Backofens und einer Backstube im Zollhaus, das dem Staat 
gehörte. Er verpflichtete sich, dass er und seine Familie 
vom Zollerdienst und der damit verbundenen Wohnung 
 abtreten würden und diese und die Backeinrichtung an 
seinen Nachfolger abtreten würde, falls dieser auch Bäcker 3) 1 Mütt = ca. 65 – 90 Kilogramm

Das Zollhaus am Dorfplatz (Bild Ortschronik Wald)

Folgende Verkehrsverbindungen; erleichterten den 
 Zugang zum Walder Markt:

1837 Erste Strassenverbindung Richtung Tösstal
1846  Kiesstrasse längs der Jona, die immer wieder weg-

geschwemmt wurde
1848 Strasse nach Laupen-Uznach
1853 Verlängerung der Strasse nach Eschenbach
1871 Postkutschenverbindung nach Rüti
1873  Postkutschenverbindung Richtung Winterthur
1873 Postkutschenverbindung nach Laupen
1876 29.09.1876: Bahn kommt nach Wald
1876 25.10.1876: Erste Bahnverbindung nach Bauma und 

Anschluss der Tösstalbahn Richtung Glattal
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wäre und ein gütlicher Auskauf möglich wäre. Falls sein 
Nachfolger nicht Bäcker wäre, würde Honegger den Ofen 
abbrechen und alles wieder in Stand stellen oder die  Anlage 
dem Staat unentgeltlich überlassen. 

Viehmarktplätze im Dorf 
1829 wird zum Markt folgendes berichtet: Frühlingsmarkt; 
weil derselbe am Osterdienstag vorgesehen ist, beklagen 
sich Krämer, Wirte und Bäcker und gelangen an die Ober-
behörde. Die Kommission des Innern legte daraufhin fest, 
dass der Markt auf den zweiten Dienstag im März verlegt 
und der Viehmarkt auf dem Tanzhof – so nahe bei der 

 Kirche – nicht weiter geduldet werden kann. Im gleichen 
Jahr verlangten Private einen monatlichen Viehmarkt, was 
der Gemeinderat unterstützte. Die Kosten der Publikation 
und Aufsicht übernahm die Brunnengenossenschaft Wald. 
Viehmarktplätze befanden sich etwas später auch auf dem 
Schlipfplatz, auf dem Platz beim Wirtshaus Löwen und auf 
dem Areal Strehler im Unterpunt. Dort fand anlässlich des 
50-Jahr-Jubiläums des landwirtschaftlichen Vereins eine 
grosse Viehschau mit über 100 Tieren statt. In der Orts-
chronik Wald sind einige Zuchtbücher vorhanden, die Aus-
kunft über die Viehzucht anfangs 20. Jahrhundert geben. 
Es steht der mit 1200 Tieren kuhreichsten Gemeinde im 
Kanton  Zürich gut an, diesem Kulturerbe Sorge zu tragen. 
Die jährliche Viehschau trägt einiges dazu bei.

Max Krieg, Chronist

Quellen: «Aus vergangenen Zeiten/1919» von H. Hess, Nationalrat, Wald; «Wald 
im Zürcher Oberland» Dr. hc. Heinrich Krebser, Wald; Chronikbibliothek Wald.

In eigener Sache: 

In der Ausgabe der Walder Heimet vom 30. Januar 1942 
teilt der Redaktor Heinrich Krebser mit, dass die Publika-
tion der «Walder Heimet» erstmals in rund 500 Exempla-
ren auswärtswohnenden WalderInnen durch die Post zuge-
stellt worden sei. Diese Tradition wurde über all die Jahre 
bis heute fortgesetzt. Aktuell erhalten noch rund 320 aus-
wärts wohnende WalderInnen in der Schweiz, in Europa, 
Amerika und Kanada die Walder Geschichten. 

Die Redaktion dankt allen LeserInnen für das 
 Interesse. Rückmeldungen aus aller Welt sind 
 erwünscht.

Orts-und Flurnamenverzeichnis Zürcher Oberland
Die Heimatmuseumkommission ist seit kurzem im Besitz 
eines neuen Orts- und Flurnamenverzeichnisses des 
 Zürcher Oberlandes. Das von Armin Sierzyn, Bettswil- 
Bäretswil geschaffene Werk mit 9000 Orts- und Flur namen 
kann in der «Schwertscheune», Bahnhofstrasse 24 (hinter 
der Migros), auf Voranmeldung eingesehen werden. 

Viehausstellung im Unterpunt anlässlich des 50-Jahr Jubiläums des Landwirt-

schaftlichen Vereins Wald 1856 – 1906 (Bild Ortschronik Wald) 

Backstube im 19. Jahrhundert (Symbolbild) 


